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aufgrund einer Aufenthaltserlaubnis seinen ständigen Wohn
sitz in der DDR hat. / ...

(3) Nicht wählbar ist:
1. wer gemäß § 3, Absatz 3 nicht wahlberechtigt ist oder äesr..* 

sen Wahlrecht gemäß § 3, Absatz 4, ruht,
2. wer rechtskräftig zu einer Strafe mit Freiheitsentzug ver

urteilt ist und diese noch nicht vollzogen ist.

§5
(1) Die Wahlen werden nach den Grundsätzen einer mit der 

Personenwahl verbundenen Verhältniswahl durchgeführt.

(2) Jeder Wähler hat zur Wahl der Kreistage, Stadtverord
netenversammlungen, Stadtbezirksversammlungen und Ge
meindevertretungen je drei Stimmen, die er für Kandidaten 
der Wahlvorschläge von Parteien, anderen politischen Ver
einigungen und Organisationen, Bürgerbewegungen und -ge- 
meinschaften sowie der Wahlberechtigten abgibt.

II.

Wahlvorbereitung

§ 6

Die Wahlen werden vom Staatsrat ausgeschrieben. Die Aus
schreibung der Wahlen erfolgt spätestens 60 Tage vor dem 
Wahltermin.

§7
(1) Die jeweilige Volksvertretung beschließt anhand der in 

/ der Anlage enthaltenen Rahmenfestlegungen bis zum 45. Tag
vor dem Wahltag die Gesamtzahl der zu wählenden Abgeord
neten. Kann ein solcher Beschluß nicht gefaßt werden, gilt die 
untere Grenze der zutreffenden Rahmenfestlegung.

(2) Die jeweilige Wahlkommission bestimmt bis zum 40. Tag 
vor dem Wahltag unter Berücksichtigung der politisch-territo
rialen Ordnung bei Einhaltung einer im wesentlichen gleichen 
Anzahl der Wahlberechtigten die Wahlkreise.

(3) Wahlgebiete, in denen höchstens 20 Abgeordnete zu 
wählen sind, bilden einen Wahlkreis. In größeren Wahlgebie
ten werden die Wahlkreise so gebildet, daß jeweils nicht 
weniger als sieben und nicht mehr als 20 Abgeordnete zu 
wählen sind.

§8
(1) Die Stimmabgabe erfolgt in Stimmbezirken. Für jeden 

Wahlkreis sind, die Stimmbezirke und- die Wahllokale durch 
die Wahlkommissionen der Städte, Stadtbezirke und Gemein
den festzulegen und öffentlich bekanntzugeben.

(2) Ein Stimmbezirk soll nicht mehr als 1 500 Wahlberech
tigte umfassen, darf jedoch nicht so klein sein, daß die Ge
heimhaltung der Stimmabgabe gefährdet ist.

(3) Die Bildung der Stimmbezirke ist spätestens 30 Tage 
vor dem Wahltag bekanntzugeben.

§9
(1) Wahl Vorschläge können von Parteien, anderen politi

schen Vereinigungen und Organisationen, Bürgerbewegungen 
und -gemeinschaften sowie von Wahlberechtigten auf gestellt 
werden.

(2) Parteien, andere politische Vereinigungen und Organi
sationen, Bürgerbewegungen und -gemeinschaften, die faschi
stische, militaristische, antihumanistische Ziele verfolgen so
wie Glaubens-, Rassen- und Völkerhaß bekunden oder ver
breiten, die Personen und Gruppen aufgrund ihrer Natio
nalität, ihrer politischen Zugehörigkeit, ihres Geschlechts, 
ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer körperlichen bzw. 
geistigen Behinderungen diskriminieren oder ihre Ziele mit

^Gewalt oder durch Androhung von Gewalt zu verwirklichen 
v suchen, sind von der Wahl ausgeschlossen.

Die Entscheidung darüber trifft auf Antrag der zuständigen 
Wahlkommission das bei der Wahlkommission der DDR be
stehende Präsidium.

(3) Kandidatenvorschläge bedürfen der Unterstützung von 
persönlich und handschriftlich Unterzeichneten Erklärungen 
von mindestens 5 % im jeweiligen Wahlkreis ansässigen 
wahlberechtigten Bürgern. Es sind nicht mehr als 200 Unter
stützungserklärungen notwendig. Unterstützungserklärungen 
sind nicht erforderlich für Kandidaten von Parteien, anderen 
politischen Vereinigungen und Organisationen, die entspre
chend den gesetzlichen Bestimmungen registriert und landes
weit organisiert sind oder eine nationale Minderheit vertre
ten.

(4) Die Vereinigung mehrerer Einreicher von Wahl vorschlä
gen gemäß § 9 Absatz 1 zu einer Liste ist zulässig. Ein Ein-

. reicher darf sich nur an einer Listenvereinigung beteiligen. 
Listen Vereinigungen gelten für alle Wahlkreise des Wahl
gebietes und schließen eigenständige Listen der beteiligten 
Einreicher aus.

(5) Listenvereinigungen gelten bei der Sitzverteilung als 
eine Liste.

(6) Wahlkreislisten desselben Einreichers oder derselben 
Listenvereinigung gelten auf der Ebene des Wahlgebietes als 
verbunden.

(7) Die Parteien, anderen politischen Vereinigungen und 
Organisationen, Bürgerbewegungen, Bürgergemeinschaften 
oder Listenvereinigungen stellen ihre Kandidaten in einer 
verbindlichen Reihenfolge auf.

§ 10

(1) Eine Partei, andere politische Vereinigung, Organisation, 
Bürgerbewegung, Bürgergemeinschaft oder Listenvereini
gung darf so viele Kandidaten aufstellen, wie Abgeordnete 
gemäß § 7, Absatz 3 im Wahlkreis gewählt werden können. 
Der Wahlvorschlag eines Einzelkandidaten (Einzelwahlvor
schlag) darf den Namen nur dieses Kandidaten enthalten.

(2) Eine Kandidatur ist jeweils nur in einem Wahlkreis 
zulässig.

(3) Als Kandidat einer Partei, anderen politischen Vereini
gung oder Organisation, Bürgerbewegung oder -gemeinschaft 
kann nur benannt werden, wer in einer beschlußfähigen Mit
glieder- oder Vertreterversammlung in geheimer Abstim
mung das Vertrauen der anwesenden Mehrheit erhalten hat.

§11
(1) Die für die Wahl der jeweiligen Volksvertretung zu

ständige Wahlkommission fordert spätestens 40 Tage vor dem 
Wahltag durch öffentliche Bekanntmachung zur Einreichung 
der Wahlvorschläge für die einzelnen Wahlkreise auf.

(2) Die Absicht zu einer Listenvereinigung ist der Wahl
kommission spätestens 35 Tage vor dem Wahltag durch die 
zuständigen Leitungsorgane aller an der Liste Beteiligten 
schriftlich zu erklären.

(3) Die Wahlvorschläge sind spätestens 30 Tage vor dem 
Wahltag bei der Wahlkommission einzureichen.

(4) Die Wahlvorschläge müssen enthalten:
1. den vollständigen Namen der Partei, anderen politischen 

Vereinigung, Organisation, Bürgerbewegung, Bürgerge
meinschaft oder Listenvereinigung sowie die geläufige 
Kurzbezeichnung in Buchstaben oder des Wahlberech
tigten, wenn es sich um einen Einzelwahlvorschlag han
delt; einschließlich der entsprechend § 9 Absatz 3 erfor-

. derliehen Unterstützungserklärungen,
2. die Kandidaten in verbindlicher Reihenfolge,


